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getragen, lässt sich eindeutig die Buchstabenfolge „NSDAP“ erkennen. Zusätzlich zum Schriftzug 
findet man zum Teil einen Adler aufgedruckt, der den in den Logos des Dritten Reiches verwen-
deten Adlern ähnelt.

Masterrace Europe

Diese nur in szenenahen Geschäften angebotene Marke lässt schon im 
Namen ihre rassistische Stoßrichtung erkennen: „Herrenrasse Europa“. 
Auch bei den Trägern dieser Marke lässt sich eine eindeutige Szenezu-
gehörigkeit vermuten.

Lonsdale

Der Name „Lonsdale“ geht zurück auf den 5. Earl of Lonsdale. Er war 
erster Vorsitzender der ersten britischen Box-Vereinigung. Vor diesem 
Hintergrund war der Name untrennbar mit dem Boxsport verbunden. 
Die Firma Lonsdale wurde 1960 gegründet und war vorwiegend Aus-
rüster des Boxsports.
Anfang der 80er Jahre wurde die Marke auch bei Skins und Hooligans beliebt. Ein Grund für die 
Beliebtheit der Marke in der rechten Szene ist wohl, dass beim Tragen einer geöffneten Jacke 
über dem Pullover nur noch die Buchstaben „NS“ oder „NSDA“ zu sehen sind, was auf die „NS-
DAP“ hinweisen soll.
Die Firma „Lonsdale“ distanziert sich eindeutig vom Rechtsextremismus und unterstützt verschie-
dene Initiativen, die gegen Rechtsextremismus arbeiten.

Andere

Thorshammer

Bei diesem Zeichen handelt es sich um den Hammer des altnordischen Gottes Thor. 
Er gilt als der stärkste der altnordischen Götter. Er ist Gott des Blitzes und des Don-
ners und repräsentiert Stärke und hohes Alter. In der heutigen rechtsextremisti-
schen Szene wird diese altnordische Bedeutung ersetzt durch das Symbol der 
völkischen Verbundenheit. So gilt er beispielsweise als Symbol des Widerstan-
des gegen die Religion aus dem Orient. Der Thorshammer findet sich u.a. auf Kleidungsstücken, 
ist aber besonders verbreitet als Anhänger für Halsketten. Das Verwenden dieses Zeichens ist 
nicht strafbar.

Keltenkreuz

Das Keltenkreuz ist vor allem in Irland und Schottland weit verbreitet. Im 
westeuropäischen Bereich werden Keltenkreuze auch heute noch vielfach 
als Grabsteine benutzt. Das Keltenkreuz erscheint auf der Homepage von 
„Stormfront“, umrahmt mit den Worten „White Pride World Wide“ (weißer 
Stolz weltweit). Es gilt als Symbol des Bekenntnisses zur nordischen „weißen 
Rasse“ und wurde von der verbotenen „Volkssozialistischen Bewegung Deutsch-
lands/Partei der Arbeit“ (VSBD/PdA) verwandt.
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Die Embleme der VSBD/PdA sind denen der NSDAP nachempfunden. Die Fahne gleicht der 
Hakenkreuzfahne, anstelle des Hakenkreuzes steht ein schwarzes Keltenkreuz im weißen Kreis. 
Das Verwenden des bloßen Keltenkreuzes ist nicht strafbar. Eine Strafbarkeit kommt dann in 
Betracht, wenn das zur Schau gestellte Keltenkreuz dem von der VSBD/PdA verwendeten Kenn-
zeichen zum Verwechseln ähnlich ist. Für die Beurteilung der Strafbarkeit ist insbesondere von 
Bedeutung, ob die Abbildung einem unbefangenen Dritten den Eindruck eines Kennzeichen einer 
verbotenen Organisation vermittelt. Ohne konkreten Hinweis auf die verbotene Organisation wird 
daher das Keltenkreuz nicht als deren Kennzeichen empfunden und ist auch nicht strafbar.

Odalrune

Die Odalrune ist der letzte Buchstabe des ältesten Runen-Alphabets. Es gilt 
als Symbol für „Blut und Boden“. U.a. Mitglieder des Rasse- und Siedlungs-
hauptamtes der SS trugen diese Rune in der Ärmelraute. Bis zum Verbot im 
November 1994 war sie Symbol der rechtsextremistischen „Wiking-Jugend“.
Die Verwendung dieses Zeichens ist nur dann strafbar, wenn das Zeichen ein-
deutig im Zusammenhang mit der verbotenen „Wiking-Jugend“ steht.

Lebensrune

In der NS-Symbolik wird diese Rune als Lebensrune aufgefasst und sollte ent-
gegen ihrer ursprünglichen Bedeutung die „Abwehr“ des menschlichen Lebens 
versinnbildlichen. Diese Runen fanden eine weite Verbreitung hauptsächlich auf 
Grabsteinen. Sie dienten auch als Abzeichen für die NS-Frauenschaft und das 
deutsche Frauenwerk. Heute findet sich diese Rune auf vielen rechten Homepa-
ges wieder, wird in der Szene gerne als Halskette getragen und ist auch im Banner der „Deut-
schen Heidnischen Front“ zu sehen. Man findet sie auch auf Traueranzeigen. Die Verwendung 
des bloßen Symbols ohne konkreten Hinweis auf eine nationalsozialistische Organisation erfüllt 
aber keinen Straftatbestand.

White Power-Faust

Dieses Zeichen wird u.a. als Emblem in Form eines Aufnähers von 
Rechtsextremisten als äußeres Erkennungszeichen an Jacken oder 
Hemden getragen. Dieses in der Szene sehr oft zu sehende Symbol 
soll die Zugehörigkeit zur als „Herrenrasse“ angesehenen „weißen 
Rasse“ anzeigen, die Rechtsextremisten zu bewahren vorgeben. Ge-
meinhin sehen sich Rechtsextremisten als Teil einer „White-Power-
Bewegung“. Als ihre Gegner gelten alle politisch Andersdenkenden 
und die parlamentarische Demokratie, die als Teil einer „jüdischen 
Verschwörung“ gesehen wird (siehe Seite 30 „ZOG“). Das Verwenden dieses Zeichens ist nicht 
strafbar.
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Die freiheitliche demokratische 
Grundordnung
Der Begriff der „freiheitlichen und demokratischen Grundordnung“ wird zwar 
im Grundgesetz erwähnt, aber weder im Grundgesetz noch in den anderen 
(einfachen) Gesetzen erläutert. Das Bundesverfassungsgericht hat dies 1952 
und 1956 im Rahmen von zwei Urteilen gegen verfassungswidrige Parteien 
nachgeholt und bezeichnet die freiheitliche und demokratische Grundord-
nung als eine Ordnung,

„die nur unter Ausschluß jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechts-
staatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach 
dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegen-
den Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen:

:	 die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor 
dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung,

:	 die Volkssouveränität,
:	 die Gewaltenteilung,
:	 die Verantwortlichkeit der Regierung,
:	 die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,
:	 die Unabhängigkeit der Gerichte,
:	 das Mehrparteienprinzip und
:	 die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungs­

mäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.“

Verfassungsfeindlich sind daher solche Bestrebungen oder 
Zielsetzungen, die gegen diese Grundprinzipien gerich-

tet sind. Hierfür ist es nicht erforderlich, dass ein ak-
tiv-kämpferisches Verhalten hinzutreten muss. 

Es reicht aus, wenn eine Person oder eine 
Organisation darauf hinarbeitet, einen dieser 
Grundsätze zu beseitigen, außer Geltung zu 

setzten oder zu untergraben.
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Wann ist Rechtsextremismus sogar strafbar?
Jahr für Jahr werden in Nordrhein-Westfalen einige Hundert Jugendliche verurteilt, weil 

sie so genannte politisch motivierte Straftaten begangen haben. Dass ein 
gewalttätiger Überfall auf ein „linkes“ Jugendzentrum dazugehört, ist vermut-

lich jedem klar. Mit dem Gesetz kommt man aber viel schneller in Konflikt, 
als manche denken.

Ein Fallbeispiel

Eisenheinrich besucht mit zehn rechtsextremistisch gesinnten Freunden 
das Fußballländerspiel Deutschland gegen die Türkei.

Um „richtig“ Stimmung zu machen, hat er mit seinen Freunden Axel und 
Chris aus einem Bettlaken ein großes Plakat gemacht. Auf dem steht: 
“Scheißkanaken raus! – Euch Sozialschmarotzer werden wir ver-
gasen!”. Zusammen mit einigen Dosen Bier verstaut er das Plakat in 

seinem Rucksack.

Vor Beginn des Spiels mischt sich die Gruppe auf der Südtribüne unter die Fans. Eisenheinrich, 
Axel und Chris prosten sich mit ihrem Bier zu und heizen die Stimmung auf der Südtribüne an. 
Zur deutschen Nationalhymne zeigen Eisenheinrich und einige seiner Kumpel den Hitler-Gruß. 
Gleichzeitig entrollen Axel und Chris das mitgebrachte Plakat und halten es in Richtung des 
Spielfeldes. Die Polizei im Stadion nimmt noch während des Spiels einige der Jugendlichen fest.

Nach Spielende entschließt sich die restliche Gruppe spontan, in die Nordstadt zu ziehen, um 
dort aufzumischen. Auf dem Weg durch ein von vielen Ausländern bewohntes Viertel grölen Axel 
und Chris sowie einige andere aus der Gruppe immer wieder Parolen: “Ausländer raus”, “Sieg 
heil”, “Hoch die nationale Solidarität” und “Deutschland den Deutschen”.

Als der Zug an einem türkischen Döner-Imbiss vorbeizieht, werfen Andreas und Christian mit 
Steinen die Schaufensterscheibe ein. Als der türkische Eigentümer auf die Straße läuft, rufen ihm 
Axel und Chris gemeinsam entgegen: „Arrogantes Türken-Schwein. Dir fehlen mal ein paar rich-
tig auf die Fresse, aber ich mach’ mir die Finger an dir nicht schmutzig.“

Wie haben sich Eisenheinrich, Axel und Chris strafbar gemacht?

Für das Geschehen während des Fußballspiels kommt eine Strafbarkeit wegen des Verwendens 
von Kennzeichen verbotener Organisationen, § 86 a Strafgesetzbuch (StGB), sowie der Straftat-
bestand der Volksverhetzung gemäß § 130 StGB in Betracht.

1.	 Zeigen des Hitler-Grusses

Eindeutig lässt sich das Zeigen des Hitler-Grußes beurteilen. Denn dadurch hat Eisenheinrich 
sich gemäß § 86 a Abs. 1 Nr. 1 StGB wegen der Verwendung eines Kennzeichens der NSDAP 
strafbar gemacht. Hierauf steht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Bei der Verwendung des Hitler-Grußes kommt es nicht darauf an, ob er mit dem rechten oder 
dem linken ausgestreckten Arm ausgeführt wird. Denn nach einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts kann auch auf den mit links gezeigten Hitler-Gruß die Vorschrift des § 86 a 
StGB unbedenklich angewandt werden. Der Gruß mit dem linken Arm stellt daher auch in dieser 
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Form ein nationalsozialistisches Kennzeichen dar. Das gilt für alle Zeichen, die verbotenen Kenn-
zeichen zum Verwechseln ähnlich sehen, so auch für den so genannten Kühnen-Gruß, das ist 
ein ausgestreckter Arm, bei dem nicht die flache Hand, sondern drei abgespreizte Finger geho-
ben werden.

2.	 Anfertigen und Zeigen des Plakates

Indem Axel und Chris das Plakat mit der Aufschrift „Scheißkanaken raus! – Euch Sozialschmarot-
zer werden wir schon noch vergasen!“ während des Fußballspiels gezeigt haben, haben sie sich 
wegen Volksverhetzung im Sinne des § 130 Abs. 2 StGB strafbar gemacht haben. Der Straftat-
bestand ist ebenfalls mit einer Strafe von bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe bedroht. 
Das Plakat richtet sich gegen die in Deutschland lebenden Ausländer als Teile der Bevölkerung. 
Mit der Androhung „Euch Sozialschmarotzer werden wir vergasen!“ zielt es darauf ab, diesen 
Menschen ihr Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeiten in der staatlichen Gemeinschaft ab-
zusprechen und sie als angeblich unterwertige Menschen zu kennzeichnen.

Allerdings haben sich hier nicht nur Axel und Chris strafbar gemacht, indem sie das Plakat ge-
zeigt haben. Auch Eisenheinrich hat sich wegen Volksverhetzung strafbar gemacht, weil er das 
Plakat mit ihnen zusammen angefertigt hat. Denn nach § 130 Abs. 2 Nr. 1d) des StGB wird auch 
bestraft, wer derartige Schriften herstellt. Alle drei sind daher der gemeinschaftlichen Volksver-
hetzung schuldig.

Und nach dem Spiel in der Nordstadt?

Mit Parolen wie „Sieg Heil“, „Hoch die nationale Solidarität“, „Deutschland den Deutschen“ haben 
sich Axel und Chris wegen der Verwendung eines Kennzeichens der verfassungswidrigen NS-
DAP gemäß § 86 a StGB strafbar gemacht, indem sie die Parole „Sieg Heil“ gerufen haben. In 
einem ähnlich liegenden Fall stellte das Gericht fest, dass die NSDAP-Parteitagsparole auf eine 
nationalsozialistische Gesinnung schließen lasse; sie sei Ausdruck einer feindseligen Haltung 
gegen die freiheitliche Rechtsordnung und gegen eine Gesellschaft, die verhindern will, dass das 
Gedankengut des Unrechtsregimes wieder Platz greift. Ähnliches gilt für die weiteren Parolen 
„Hoch die nationale Solidarität“ und „Deutschland den Deutschen“, die nicht losgelöst von den 
anderen aus der Gruppe gerufenen Parolen bewertet werden können.

Die strafrechtliche Bewertung der Parole „Ausländer raus“ ist jedoch schwieriger. Eine schemati-
sche Einordnung als strafbar oder nicht strafbar ist nicht kurzerhand möglich. Vielmehr hängt es 
im Wesentlichen von den sonstigen Umständen des Einzelfalles ab, ob der Tatbestand der Volks-
verhetzung erfüllt ist. Wichtig ist hierbei, dass mit der Parole die Einschätzung zum Ausdruck 
gebracht wird, die Betroffenen seien minderwertig. Um dies zu beurteilen, müssen alle Umstände 
des Einzelfalles in die Bewertung einbezogen werden. Dabei kann zum Beispiel eine Rolle spie-
len, welche sonstigen Parolen gegrölt werden, wie die einzelnen Demonstranten gekleidet sind 
und welche Fahnen und Abzeichen sie tragen.

Ein Gericht in Brandenburg hielt die Parole für geeignet, zum Hass aufzustacheln und zu Gewalt- 
oder Willkürmaßnahmen gegen Teile der Bevölkerung aufzufordern. Zu dieser Einschätzung 
gelangte das Gericht vor allem vor dem Hintergrund der allgemein bekannten gewalttätigen Aus-
schreitungen gegen Ausländer in Brandenburg. Unter den gegebenen Umständen lasse sich die 
Parole aus der Sicht eines objektiven Durchschnittsbeobachters nur dahin deuten, dass beim Hö-
rer nicht nur Vorbehalte und Ablehnung, sondern eine aggressive Missachtung und Feindschaft 
erzeugt oder gesteigert werden sollten.
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Adressen und Ansprechpartner

Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen

Das Selbstverständnis der Verfassungsschutzämter in Deutschland hat 
sich geändert. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger Extremis-
mus erkennen und bewerten können, denn eine aufgeklärte Öffentlich-
keit ist das Fundament einer demokratischen Kultur.

Der Verfassungsschutz steht euch gerne für Anfragen und Vorträge zur Verfügung.
Auf http://www.im.nrw.de/verfassungsschutz gibt es Informationen, Publikationen und aktuelle 
Meldungen zu Extremismus und antidemokratischen Bestrebungen.

Organisiert doch mal einen Projekttag zum Thema Rechtsextremismus und Demokratie an eurer 
Schule. Wir helfen euch gerne dabei und steuern Material und Vorträge bei.

Ihr könnt auch Broschüren bestellen, zum Beispiel zu rechtsextremistischen Symbolen, Musik 
und Kleidung, Islamismus oder Rechtsextremismus im Internet.

Kontakt
Innenministerium Nordrhein-Westfalen
Abteilung Verfassungsschutz
Haroldstraße 5
40213 Düsseldorf

Telefon:	 0211-871-2821
Fax: 	 0211-871-2980
E-Mail: 	 kontakt.verfassungsschutz@im.nrw.de
Internet: 	 www.im.nrw.de/verfassungsschutz

Aussteigerprogramm NRW - HelpLine Aktiv gegen Rechts

NRW hat seit Juli 2001 eine zentrale Anlauf- und Informationsstelle „Rechtsextremismus“ einge-
richtet und eine HelpLine „Aktiv gegen Rechts“ geschaltet.

Unter der Telefonnummer bietet das Land einen besonderen Beratungsdienst für diejenigen, die 
aus der rechtsextremistischen Szene aussteigen wollen. Ob Mitläufer, Aktivisten oder sogar Füh
rungspersonen der Szene, das Land bietet jedem, der die Bereitschaft zum Neuanfang signali-
siert, eine persönliche Betreuung an, die durch eigens ausgewählte Vertrauenspersonen auf den 
Einzelnen zugeschnitten wird. Weitere Informationen unter: http://www.im.nrw.de/sch/697.htm

Kontakt
Telefon:	 01803-100110
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Stiftung Partner für Schule NRW

Die Stiftung Partner für Schule NRW fördert die dauerhafte Zusammenarbeit von Schule und 
Wirtschaft. Sie versteht sich als Partner und Vermittler für Schulen und Unternehmen zur Stär-
kung der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Ziele der Stiftung sind die Förderung von Bildung 
und Erziehung und der Qualitätsentwicklung von Schule, insbesondere der Basiskompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler, der ökonomischen Bildung, des Lernens mit neuen Medien sowie 
von Maßnahmen, um den Übergang von der Schule zum Beruf zu erleichtern.

Die Stiftung Partner für Schule NRW versteht sich als Plattform für Bildungssponsoring in Nor-
drhein-Westfalen. Sponsoringprojekte von Unternehmen werden in Abstimmung mit dem Schul-
ministerium des Landes auf die Bedürfnisse der Schulen zugeschnitten und realisiert und durch 
eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit bekannt gemacht. Schulen können sich per Antrag um die Teil-
nahme an den unterschiedlichen Projekten bewerben.

Kontakt
Stiftung Partner für Schule NRW
Zollhof 2a
40221 Düsseldorf

Telefon:	 0211-9010414
Fax:	 0211-9010420
E-mail: 	 post@partner-fuer-schule.nrw.de
Internet:	 http://www.partner-fuer-schule.nrw.de

Schule ohne Rassismus

Die Idee von „Schule ohne Rassismus“ wurde 1988 von Schülern und Jugendarbeitern in Belgien 
entwickelt. Sie wollten auf diese Weise aktiv gegen Diskriminierung und Rassismus eintreten. 
Das Projekt war so erfolgreich, dass es 1992 als „School Zonder Racisme“ in den Niederlanden 
eingeführt und 1995 von AKTIONCOURAGE e.V. in Deutschland initiiert wurde. Europaweit sind 
bereits mehr als 500 Schulen ausgezeichnet worden, bundesweit über 250 Schulen (Stand: Ok-
tober 2005), verteilt auf alle Bundesländer. Die Erweiterung des Titels in „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“ soll die aktive Rolle der Beteiligten stärker hervorheben. So können Schü-
lerinnen und Schüler selbst die Initiative ergreifen und ihre Schule zu einer „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“ machen. Ein „Start-Info“ kann angefordert werden bei:

Kontakt
AKTIONCOURAGE e.V.
Bundeskoordination
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Ahornstraße 5
10787 Berlin

Telefon:	 030-214586-0
Fax: 	 030-214586-20
E-Mail:	 schule@aktioncourage.org
Internet:	 www.schule-ohne-rassismus.org
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Träger des Projekts ist 

AKTIONCOURAGE e.V. 
Kaiserstraße 201
53113 Bonn
Telefon:	 0228-213061
Fax: 	 0228-262978
E-Mail:	 info@aktioncourage.org
Internet:	 www.aktioncourage.org

IDA-NRW

Wie kann gegen rechtsextremistisches Denken und Handeln, insbesondere von Jugendlichen, 
vorgegangen werden? Wie kann eine Präventionsarbeit aussehen? Wie lässt sich das Zusam-
menleben in der Einwanderungsgesellschaft gestalten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das 
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen - kurz 
IDA-NRW - seit 1994.

Kontakt
Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen
Volmerswerther Str. 20
40221 Düsseldorf

Telefon:	 0211-159255-5
Fax:	 0211-159255-69
E-Mail:	 Info@IDA-NRW.de
Internet:	 www.ida-nrw.de

jugendschutz.net 

jugendschutz.net wurde 1997 von den Jugendministern aller Bundesländer gegründet, um ju-
gendschutzrelevante Angebote im Internet (so genannte Telemedien) zu überprüfen und auf die 
Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen zu drängen. Hierzu gehören auch zentral rechts-
extremistische Inhalte im Internet. Wenn Ihr im Internet auf Angebote gestoßen seid, die Ihr für 
illegal oder jugendgefährdend haltet, sendet Euren Hinweis bitte an die E-Mail-Adresse hotline@
jugendschutz.net oder nutzt das Beschwerdeformular auf http://www.jugendschutz.net/hotline/in-
dex.html

Kontakt
jugendschutz.net
Wallstraße 11
55122 Mainz

Telefon:	 06131-3285-20 
Fax:	 06131-3285-22 
E-Mail:	 buero@jugendschutz.net
Internet:	 www.jugendschutz.net
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